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BERATUNGSERGEBNISSE 

Absender: Generalsekretariat des Rates 

vom 30. Mai 2023 

Empfänger: Delegationen 

Nr. Vordok.: 9234/23 

Betr.: Durchführungsbeschluss des Rates zur Festlegung einer Empfehlung zur 
Beseitigung der 2022 bei der Evaluierung der Anwendung des Schengen-
Besitzstands im Bereich der gemeinsamen Visumpolitik durch Italien 
festgestellten Mängel 

  

Die Delegationen erhalten in der Anlage den Durchführungsbeschluss des Rates zur Festlegung 

einer Empfehlung zur Beseitigung der 2022 bei der Evaluierung der Anwendung des Schengen-

Besitzstands im Bereich der gemeinsamen Visumpolitik durch Italien festgestellten Mängel, den 

der Rat auf seiner Tagung am 30. Mai 2023 angenommen hat. 

Im Einklang mit Artikel 15 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 1053/2013 des Rates vom 7. Oktober 2013 

wird diese Empfehlung dem Europäischen Parlament und den nationalen Parlamenten übermittelt. 
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Durchführungsbeschluss des Rates zur Festlegung einer 

EMPFEHLUNG 

zur Beseitigung der 2022 bei der Evaluierung der Anwendung des Schengen-Besitzstands 

im Bereich der gemeinsamen Visumpolitik durch Italien festgestellten Mängel 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EU) Nr. 1053/2013 des Rates vom 7. Oktober 2013 zur Einführung 

eines Evaluierungs- und Überwachungsmechanismus für die Überprüfung der Anwendung des 

Schengen-Besitzstands und zur Aufhebung des Beschlusses des Exekutivausschusses 

vom 16. September 1998 bezüglich der Errichtung des Ständigen Ausschusses Schengener 

Durchführungsübereinkommen1, insbesondere auf Artikel 15 Absatz 3, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Im Oktober 2022 wurde Italien einer Schengen-Evaluierung im Bereich der gemeinsamen 

Visumpolitik unterzogen. Nach Abschluss der Evaluierung nahm die Kommission mit dem 

Durchführungsbeschluss C(2023) 270 einen Bericht an, in dem die Ergebnisse und 

Bewertungen sowie die während der Evaluierung festgestellten Mängel und bewährten 

Vorgehensweisen aufgeführt sind. 

                                                 
1 ABl. L 295 vom 6.11.2013, S. 27. 
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(2) Es sollten Empfehlungen für von Italien zu ergreifende Abhilfemaßnahmen zur Beseitigung 

der im Rahmen der Evaluierung festgestellten Mängel ausgesprochen werden. Angesichts 

der Bedeutung, die der ordnungsgemäßen Umsetzung der einschlägigen Bestimmungen – 

unter anderem in Bezug auf die richtige Art des zu bearbeitenden Visums, die Verwendung 

des einheitlichen Visumantragsformulars und die Möglichkeit für Visumantragsteller, ihren 

Antrag innerhalb von zwei Wochen nach der Terminbeantragung einzureichen – zukommt, 

sollten die Empfehlungen 1, 3, 4, 9 und 10 dieses Beschlusses vorrangig umgesetzt werden. 

(3) Dieser Beschluss ist dem Europäischen Parlament und den nationalen Parlamenten der 

Mitgliedstaaten zu übermitteln. 

(4) Seit dem 1. Oktober 2022 findet die Verordnung (EU) 2022/922 des Rates1 Anwendung. 

Im Einklang mit Artikel 31 Absatz 3 der genannten Verordnung sollten die Folgemaßnahmen 

und Überwachungstätigkeiten zu Evaluierungsberichten und Empfehlungen, beginnend mit 

der Vorlage der Aktionspläne, gemäß der Verordnung (EU) 2022/922 durchgeführt werden. 

(5) Innerhalb von zwei Monaten nach seiner Annahme sollte Italien gemäß Artikel 21 Absatz 1 

der Verordnung (EU) 2022/922 des Rates einen Aktionsplan zur Umsetzung aller 

Empfehlungen und zur Behebung der im Evaluierungsbericht festgestellten Mängel 

erstellen. Diesen Aktionsplan sollte Italien der Kommission und dem Rat vorlegen — 

EMPFIEHLT: 

Italien sollte 

Allgemeines 

1. alle italienischen Konsulate unverzüglich anweisen, Antragstellern2, die sich länger als 90 

aufeinanderfolgende Tage in Italien aufzuhalten beabsichtigen, keine Visa für einen 

kurzfristigen Aufenthalt auszustellen, und die nationalen Rechtsvorschriften ändern, 

um diesbezüglich Klarheit und Rechtssicherheit zu gewährleisten; 

                                                 
1 Verordnung (EU) 2022/922 des Rates vom 9. Juni 2022 über die Einführung und Anwendung 

eines Evaluierungs- und Überwachungsmechanismus für die Überprüfung der Anwendung 
des Schengen-Besitzstands und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1053/2013 
(ABl. L 160 vom 15.6.2022, S. 1). 

2 Außer im Falle von Personen, die unter die Richtlinie 2004/38/EG fallen und Anspruch auf 
„Einreisevisa“ in Form eines Visums für den kurzfristigen Aufenthalt haben. 
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2. dafür sorgen, dass die zentrale Visumbehörde bei der Vorbereitung öffentlicher Verfahren 

zur Auswahl externer Dienstleister eine führende Rolle übernimmt, um einen reibungslosen 

Übergang zwischen den Verträgen zu gewährleisten, und sicherstellen, dass sich das 

Personal in den Konsulaten auf seine Kernaufgaben, d. h. die Bearbeitung von Anträgen 

auf Schengen-Visa, konzentrieren kann; 

3. sicherstellen, dass das Antragsformular für Visa für einen kurzfristigen Aufenthalt nicht 

für die Bearbeitung von Anträgen auf Visa für einen längerfristigen Aufenthalt verwendet 

wird und umgekehrt; 

4. sicherstellen, dass Visumantragsteller ihren Antrag innerhalb von zwei Wochen nach der 

Terminbeantragung einreichen können, und dazu beispielsweise das mit der Bearbeitung 

von Schengen-Visa befasste Personal aufstocken sowie mit dem (den) externen 

Dienstleister(n) klären, wie die Wartezeiten bei der Terminvergabe verkürzt werden 

können, wenn die Verzögerungen (vor allem) auf einen Personalmangel bei dem (den) 

externen Dienstleister(n) zurückzuführen sind; 

5. sicherstellen, dass die Bearbeitungszeit für Visumanträge 45 Kalendertage nicht übersteigt 

und nur in Einzelfällen über 15 Kalendertage hinaus verlängert wird, insbesondere wenn 

der Antrag eingehender geprüft werden muss; dazu sollte beispielsweise zumindest 

vorübergehend das Personal der am meisten unter Druck stehenden Konsulate 

(insbesondere in Marokko) aufgestockt werden; 

6. sicherstellen, dass die Antragsdatensätze unverzüglich in das Visa-Informationssystem 

eingegeben werden, wenn ein Antrag als zulässig erachtet wird; 

Dakar 

7. sicherstellen, dass das Konsulat und der externe Dienstleister der Öffentlichkeit alle 

einschlägigen Informationen gemäß Artikel 47 der Verordnung (EG) Nr. 810/20091 

(Visakodex) zur Verfügung stellen; 

8. in Bezug auf den externen Dienstleister: 

a) den externen Dienstleister anweisen, die Scroll-Down-Liste der Visumarten in 

seinem Buchungssystem zu überprüfen und zu bereinigen; 

                                                 
1 ABl. L 243 vom 15.9.2009. 
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b) den externen Dienstleister anweisen, die Registrierung von Anträgen, die er für 

unzulässig erachtet, nicht abzulehnen, wenn die Antragsteller auf einer Einreichung 

bestehen, auch wenn das Personal des externen Dienstleisters die Antragsteller 

ordnungsgemäß über die geltenden Vorschriften und seine Einschätzung, dass Italien 

möglicherweise nicht der zuständige Mitgliedstaat ist, informiert hat; 

c) sicherstellen, dass der externe Dienstleister die Vollständigkeit der Dossiers systematisch 

anhand einer aktualisierten Checkliste nach Maßgabe der harmonisierten Liste im 

Durchführungsbeschluss C(2019) 3271 der Kommission überprüft, die Antragsteller 

informiert, wenn bestimmte Unterlagen fehlen, und dem Konsulat nur dann 

unvollständige Dossiers übermittelt, wenn der Antragsteller auf der Übermittlung besteht; 

d) sicherstellen, dass Visumantragsteller stets die Möglichkeit haben, ihren Antrag über 

den externen Dienstleister zu stellen, ohne optionale Dienstleistungen gegen eine 

zusätzliche Dienstleistungsgebühr in Anspruch nehmen zu müssen; 

e) im Rahmen der Rücksendung von Reisedokumenten an den externen Dienstleister 

keine gesonderten Listen erteilter/verweigerter Visa erstellen und gewährleisten, 

dass das Personal des externen Dienstleisters von den Entscheidungen über die 

einzelnen Anträge keine Kenntnis erlangt; 

f) den externen Dienstleister anweisen, unbedingt die direkten Kontaktinformationen der 

Visumantragsteller einzuholen, um die Rückgabe der Reisedokumente zu erleichtern; 

g) die Überwachung des externen Dienstleisters durch regelmäßige angekündigte und 

unangekündigte Besuche verstärken und formalisieren, Berichte über die Besuche 

erstellen und dafür sorgen, dass die festgestellten Probleme weiterverfolgt werden; 

h) beim Aufbau der Zusammenarbeit mit dem neuen externen Dienstleister sicherstellen, 

dass an den Schaltern ein angemessener Schutz der Privatsphäre gewährleistet wird, 

das Ticketsystem funktioniert und die Visumantragsteller in der Reihenfolge ihrer 

Ticketnummer zu den Schalter gerufen werden; 

i) sicherstellen, dass die Tätigkeiten auf verschiedene Schalter verteilt werden, um die 

Wartezeit zu verkürzen und mehr Effizienz zu gewährleisten; 

j) gewährleisten, dass das Terminbuchungssystem des externen Dienstleisters es den 

Antragstellern ermöglicht, anzugeben, wie viele Anträge (für dieselbe Familie) 
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während des Termins eingereicht werden, um einen besseren Überblick über die 

voraussichtliche tägliche Arbeitsbelastung zu erlangen; 

9. dafür sorgen, dass die neueste Fassung des einheitlichen Antragsformulars in Anhang 9 des 

Visakodex-Handbuchs I verwendet wird, und sicherstellen, dass der Inhalt der italienischen 

Online-Version des Antragsformulars vollständig der neuesten Fassung des einheitlichen 

Antragsformulars entspricht; 

10. sicherstellen, dass die Antragsteller bei der Einreichung von Visumanträgen vollständig 

ausgefüllte und unterzeichnete Antragsformulare vorlegen; 

11. sicherstellen, dass von jedem Antragsteller nur ein Lichtbild verlangt wird; 

12. die verschiedenen Fassungen der Checkliste angleichen und gewährleisten, dass ihr Inhalt 

der harmonisierten Liste der Belege für Senegal im Durchführungsbeschluss C(2019) 3271 

der Kommission entspricht; 

13. sicherstellen, dass das Personal die einschlägigen Visaerleichterungsabkommen kennt, 

insbesondere das Abkommen zwischen der EU und Cabo Verde, und dass die 

Bestimmungen der Abkommen (z. B. bezüglich der Visumgebühr) eingehalten werden; 

14. sicherstellen, dass Ersuchen um zusätzliche Unterlagen nach Ablauf der Frist, die den 

Antragstellern für die Vorlage von Unterlagen eingeräumt wurde, vom Konsulat 

systematisch und zügig bearbeitet werden; 

15. sicherstellen, dass die Bearbeitung von Visa für gambische Staatsangehörige mit dem 

Durchführungsbeschluss (EU) 2021/1781 des Rates1 im Einklang steht; 

16. die Zahl der entsandten Entscheidungsträger im Konsulat in Dakar erhöhen. 

Geschehen zu Brüssel am […] 

 Im Namen des Rates 

 Der Präsident / Die Präsidentin 

 

 

                                                 
1 ABl. L 360 vom 11.10.2021, S. 124. 
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